
Hinweisblatt zur Verordnung des Landratsamtes Neustadt a.d.Waldnaab über das 

Überschwemmungsgebiet an der Waldnaab (Flusskilometer 116,800 bis 135,350) 

 

Auszug aus dem Wasserhaushaltsgesetz - WHG  

§ 76 Überschwemmungsgebiete an oberirdischen 
Gewässern 

(1) 1Überschwemmungsgebiete sind Gebiete zwischen 
oberirdischen Gewässern und Deichen oder Hochufern und 
sonstige Gebiete, die bei Hochwasser eines oberirdischen 
Gewässers überschwemmt oder durchflossen oder die für 
Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht 
werden. 2Dies gilt nicht für Gebiete, die überwiegend von 
den Gezeiten beeinflusst sind, soweit durch Landesrecht 
nichts anderes bestimmt ist.  

(2) 1Die Landesregierung setzt durch Rechtsverordnung  

1. innerhalb der Risikogebiete oder der nach § 73 
Absatz 5 2 Nummer 1 WHG zugeordneten Gebiete 
mindestens die Gebiete, in denen ein 
Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 
Jahren zu erwarten ist, und 

2. die zur Hochwasserentlastung und Rückhaltung 
beanspruchten Gebiete 

als Überschwemmungsgebiete fest. 2Gebiete nach Satz 1 
Nummer 1 sind bis zum 22. Dezember 2013 festzusetzen. 
3Die Festsetzungen sind an neue Erkenntnisse anzupassen. 
4Die Landesregierung kann die Ermächtigung nach Satz 1 
durch Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden 
übertragen.  

(3) Noch nicht nach Absatz 2 festgesetzte 
Überschwemmungsgebiete sind zu ermitteln, in Kartenform 
darzustellen und vorläufig zu sichern.  

(4) 1Die Öffentlichkeit ist über die vorgesehene Festsetzung 
von Überschwemmungsgebieten zu informieren; ihr ist 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 2Sie ist über die 
festgesetzten und vorläufig gesicherten Gebiete 
einschließlich der in ihnen geltenden Schutzbestimmungen 
sowie über die Maßnahmen zur Vermeidung von 
nachteiligen Hochwasserfolgen zu informieren.  

§ 78 Bauliche Schutzvorschriften für festgesetzte 
Überschwemmungsgebiete 

(1) 1In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist die 
Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich in 
Bauleitplänen oder in sonstigen Satzungen nach dem 
Baugesetzbuch untersagt. 2Satz 1 gilt nicht, wenn die 
Ausweisung ausschließlich der Verbesserung des 
Hochwasserschutzes dient, sowie für Bauleitpläne für Häfen 
und Werften. 

(2) 1Die zuständige Behörde kann abweichend von Absatz 
1 Satz 1 die Ausweisung neuer Baugebiete ausnahmsweise 
zulassen, wenn  

1. keine anderen Möglichkeiten der 
Siedlungsentwicklung bestehen oder geschaffen 
werden können, 

2. das neu auszuweisende Gebiet unmittelbar an ein 
bestehendes Baugebiet angrenzt, 

3. eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder 
erhebliche Sachschäden nicht zu erwarten sind, 

4. der Hochwasserabfluss und die Höhe des 
Wasserstandes nicht nachteilig beeinflusst 
werden, 

5. die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt 
und der Verlust von verloren gehendem 
Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich 
ausgeglichen wird, 

6. der bestehende Hochwasserschutz nicht 
beeinträchtigt wird, 

7. keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger 
und Unterlieger zu erwarten sind, 

8. die Belange der Hochwasservorsorge beachtet 
sind und 

9. die Bauvorhaben so errichtet werden, dass bei 
dem Bemessungshochwasser nach § WHG § 76 
Absatz WHG § 76 Absatz 2 Satz 1, das der 
Festsetzung des Überschwemmungsgebietes 
zugrunde liegt, keine baulichen Schäden zu 
erwarten sind. 

2Bei der Prüfung der Voraussetzungen des Satzes 1 
Nummer 3 bis 8 sind auch die Auswirkungen auf die 
Nachbarschaft zu berücksichtigen.  

(3) 1In festgesetzten Überschwemmungsgebieten hat die 
Gemeinde bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung 
von Bauleitplänen für die Gebiete, die nach § 30 Absatz 1 
und 2 oder § 34 des Baugesetzbuches zu beurteilen sind, 
in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 des Baugesetzbuches 
insbesondere zu berücksichtigen:  

1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf 
Oberlieger und Unterlieger, 

2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung des 
bestehenden Hochwasserschutzes und 

3. die hochwasserangepasste Errichtung von 
Bauvorhaben. 

2Dies gilt für Satzungen nach § 34 Absatz 4 und § 35 
Absatz 6 des Baugesetzbuches entsprechend. 3Die 
zuständige Behörde hat der Gemeinde die hierfür 
erforderlichen Informationen nach § 4 Absatz 2 Satz 4 des 
Baugesetzbuches zur Verfügung zu stellen.  

(4) 1In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist die 
Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 
30, 33, 34 und 35 des Baugesetzbuches untersagt. 2Satz 1 
gilt nicht für Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus 
von Deichen und Dämmen, der Gewässer- und 
Deichunterhaltung und des Hochwasserschutzes sowie des 
Messwesens.  

(5) 1Die zuständige Behörde kann abweichend von Absatz 
4 Satz 1 die Errichtung oder Erweiterung einer baulichen 
Anlage im Einzelfall genehmigen, wenn  

1. das Vorhaben 

a) die Hochwasserrückhaltung nicht oder 
nur unwesentlich beeinträchtigt und der 
Verlust von verloren gehendem 
Rückhalteraum umfang-, funktions- und 
zeitgleich ausgeglichen wird, 

b) den Wasserstand und den Abfluss bei 
Hochwasser nicht nachteilig verändert, 

c) den bestehenden Hochwasserschutz nicht 
beeinträchtigt und 
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d) hochwasserangepasst ausgeführt wird 
oder 

2. die nachteiligen Auswirkungen durch 
Nebenbestimmungen ausgeglichen werden 
können. 

2Bei der Prüfung der Voraussetzungen des Satzes 1 sind 
auch die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu 
berücksichtigen. 3Für die Erteilung der Genehmigung gilt 
§ 11a Absatz 4 und 5 entsprechend, wenn es sich um eine 
Anlage zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen handelt. 

(6) 1Bei der Festsetzung nach § 76 Absatz 2 kann die 
Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen auch 
allgemein zugelassen werden, wenn sie  

1. in gemäß Absatz 2 neu ausgewiesenen Gebieten 
nach § 30 des Baugesetzbuches den Vorgaben des 
Bebauungsplans entsprechen oder 

2. ihrer Bauart nach so beschaffen sind, dass die 
Einhaltung der Voraussetzungen des Absatzes 5 
Satz 1 Nummer 1 gewährleistet ist.  

2In den Fällen des Satzes 1 bedarf das Vorhaben einer 
Anzeige.  

(7) Bauliche Anlagen der Verkehrsinfrastruktur, die nicht 
unter Absatz 4 fallen, dürfen nur hochwasserangepasst 
errichtet oder erweitert werden.  

(8) Für nach § 76 Absatz 3 ermittelte, in Kartenform 
dargestellte und vorläufig gesicherte Gebiete gelten die 
Absätze 1 bis 7 entsprechend.  

§ 78a Sonstige Schutzvorschriften für festgesetzte 
Überschwemmungsgebiete 

(1) 1In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist 
Folgendes untersagt:  

1. die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen 
Anlagen, die den Wasserabfluss behindern 
können, 

2. das Aufbringen und Ablagern von 
wassergefährdenden Stoffen auf dem Boden, es 
sei denn, die Stoffe dürfen im Rahmen einer 
ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft 
eingesetzt werden,  

3. die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen 
außerhalb von Anlagen, 

4. das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern 
von Gegenständen, die den Wasserabfluss 
behindern können oder die fortgeschwemmt 
werden können, 

5. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche, 
6. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, 

soweit diese den Zielen des vorsorgenden 
Hochwasserschutzes gemäß § 6 Absatz 1Satz 1 
Nummer 6 und § 75 Absatz 2 entgegenstehen, 

7. die Umwandlung von Grünland in Ackerland, 
8. die Umwandlung von Auwald in eine andere 

Nutzungsart. 

2Satz 1 gilt nicht für Maßnahmen des Gewässerausbaus, 
des Baus von Deichen und Dämmen, der Gewässer- und 
Deichunterhaltung, des Hochwasserschutzes, einschließlich 
Maßnahmen zur Verbesserung oder Wiederherstellung des 
Wasserzuflusses oder des Wasserabflusses auf 
Rückhalteflächen, für Maßnahmen des Messwesens sowie 

für Handlungen, die für den Betrieb von zugelassenen 
Anlagen oder im Rahmen zugelassener 
Gewässerbenutzungen erforderlich sind.  

(2) 1Die zuständige Behörde kann im Einzelfall Maßnahmen 
nach Absatz 1 Satz 1 zulassen, wenn  

1. Belange des Wohls der Allgemeinheit dem nicht 
entgegenstehen, 

2. der Hochwasserabfluss und die 
Hochwasserrückhaltung nicht wesentlich 
beeinträchtigt werden und 

3. eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder 
erhebliche Sachschäden nicht zu befürchten sind 

oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch 
Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können. 2Die 
Zulassung kann, auch nachträglich, mit 
Nebenbestimmungen versehen oder widerrufen werden. 
3Bei der Prüfung der Voraussetzungen des Satzes 1 
Nummer 2 und 3 sind auch die Auswirkungen auf die 
Nachbarschaft zu berücksichtigen.  

(3) Im Falle einer unmittelbar bevorstehenden 
Hochwassergefahr sind Gegenstände nach Absatz 1 
Nummer 4 durch ihren Besitzer unverzüglich aus dem 
Gefahrenbereich zu entfernen.  

(4) In der Rechtsverordnung nach § 76 Absatz 2 können 
Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 8 auch 
allgemein zugelassen werden.  

(5) 1In der Rechtsverordnung nach § 76 Absatz 2 sind 
weitere Maßnahmen zu bestimmen oder Vorschriften zu 
erlassen, soweit dies erforderlich ist  

1. zum Erhalt oder zur Verbesserung der 
ökologischen Strukturen der Gewässer und ihrer 
Überflutungsflächen, 

2. zur Vermeidung oder Verringerung von Erosion 
oder von erheblich nachteiligen Auswirkungen auf 
Gewässer, die insbesondere von landwirtschaftlich 
genutzten Flächen ausgehen, 

3. zum Erhalt oder zur Gewinnung, insbesondere 
Rückgewinnung, von Rückhalteflächen, 

4. zur Regelung des Hochwasserabflusses, 
5. zum hochwasserangepassten Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen, 
6. zur Vermeidung von Störungen der 

Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung. 

2Festlegungen nach Satz 1 können in Fällen der 
Eilbedürftigkeit auch durch behördliche Entscheidungen 
getroffen werden. 3Satz 2 gilt nicht für Anlagen der 
Verkehrsinfrastruktur. 4Werden bei der Rückgewinnung von 
Rückhalteflächen Anordnungen getroffen, die erhöhte 
Anforderungen an die ordnungsgemäße land- oder 
forstwirtschaftliche Nutzung eines Grundstücks festsetzen, 
so gilt § 52 Absatz 5 entsprechend.  

(6) Für nach §76 Absatz 3 ermittelte, in Kartenform 
dargestellte und vorläufig gesicherte Gebiete gelten die 
Absätze 1 bis 5 entsprechend.  

(7) Weitergehende Rechtsvorschriften der Länder bleiben 
unberührt.  
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§ 78b Risikogebiete außerhalb von 
Überschwemmungsbieten 

(1) 1Risikogebiete außerhalb von 
Überschwemmungsgebieten sind Gebiete, für die nach § 74 
Absatz 2 Gefahrenkarten zu erstellen sind und die nicht 
nach § 76 Absatz 2 oder Absatz 3 als 
Überschwemmungsgebiete festgesetzt sind oder vorläufig 
gesichert sind; dies gilt nicht für Gebiete, die überwiegend 
von den Gezeiten beeinflusst sind, soweit durch 
Landesrecht nichts anderes bestimmt ist. 2Für 
Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten 
gilt Folgendes:  

1. bei der Ausweisung neuer Baugebiete im 
Außenbereich sowie bei der Aufstellung, Änderung 
oder Ergänzung von Bauleitplänen für nach § 30 
Absatz 1 und 2 oder nach § 34 des 
Baugesetzbuches zu beurteilende Gebiete sind 
insbesondere der Schutz von Leben und 
Gesundheit und die Vermeidung erheblicher 
Sachschäden in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 
des Baugesetzbuches zu berücksichtigen; dies gilt 
für Satzungen nach § 34 Absatz 4 und § 35 
Absatz 6 des Baugesetzbuches entsprechend; 

2. außerhalb der von Nummer 1 erfassten Gebiete 
sollen bauliche Anlagen nur in einer dem 
jeweiligen Hochwasserrisiko angepassten 
Bauweise nach den allgemein anerkannten Regeln 

der Technik errichtet oder wesentlich erweitert 
werden, soweit eine solche Bauweise nach Art und 
Funktion der Anlage technisch möglich ist; bei den 
Anforderungen an die Bauweise sollen auch die 
Lage des betroffenen Grundstücks und die Höhe 
des möglichen Schadens angemessen 
berücksichtigt werden. 

(2) Weitergehende Rechtsvorschriften der Länder bleiben 
unberührt.  

 

§ 78c Heizölverbraucheranlagen in 
Überschwemmungsgebieten und in weiteren 

Risikogebieten 

(1) 1Die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen in 
festgesetzten und vorläufig gesicherten 
Überschwemmungsgebieten ist verboten. 2Die zuständige 
Behörde kann auf Antrag Ausnahmen von dem Verbot nach 
Satz 1 zulassen, wenn keine anderen weniger 
wassergefährdenden Energieträger zu wirtschaftlich 
vertretbaren Kosten zur Verfügung stehen und die 
Heizölverbraucheranlage hochwassersicher errichtet wird.  

(2) 1Die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen in 
Gebieten nach § 78b Absatz 1Satz 1 ist verboten, wenn 
andere weniger wassergefährdende Energieträger zu 
wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur Verfügung stehen 
oder die Anlage nicht hochwassersicher errichtet werden 
kann. 2Eine Heizölverbraucheranlage nach Satz 1 kann wie 
geplant errichtet werden, wenn das Vorhaben der 
zuständigen Behörde spätestens sechs Wochen vor der 
Errichtung mit den vollständigen Unterlagen angezeigt wird 
und die Behörde innerhalb einer Frist von vier Wochen 
nach Eingang der Anzeige weder die Errichtung untersagt 
noch Anforderungen an die hochwassersichere Errichtung 
festgesetzt hat.  

(3) 1Heizölverbraucheranlagen, die am 5. Januar 2018 in 
festgesetzten oder in vorläufig gesicherten 
Überschwemmungsgebieten vorhanden sind, sind vom 
Betreiber bis zum 5. Januar 2023 nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik hochwassersicher 
nachzurüsten. 2Heizölverbraucheranlagen, die am 5. Januar 
2018 in Gebieten nach § 78b Absatz 1Satz 1 vorhanden 
sind, sind bis zum 5. Januar 2033 nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik hochwassersicher 
nachzurüsten, soweit dies wirtschaftlich vertretbar ist. 
3Sofern Heizölverbraucheranlagen wesentlich geändert 
werden, sind diese abweichend von den Sätzen 1 und 2 
zum Änderungszeitpunkt hochwassersicher nachzurüsten.  

 

 Auszug aus dem Bayerischen Wassergesetz - BayWG  

Art. 46 Überschwemmungsgebiete an oberirdischen Gewässern  

(Zu § 76, abweichend von § 78 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a und § 78a Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 WHG) 

(1) 1Überschwemmungsgebiete im Sinn des § 76 Abs. 1 WHG sind von den wasserwirtschaftlichen Fachbehörden zu 
ermitteln und fortzuschreiben, auf Karten darzustellen und in den jeweiligen Gebieten von den Kreisverwaltungsbehörden 
zur Information der Öffentlichkeit ortsüblich bekannt zu machen; Art. 47 bleibt unberührt. 2Gleiches gilt für 
Wildbachgefährdungsbereiche. 3An Gewässern dritter Ordnung können auch die Gemeinden im Benehmen mit dem 
Wasserwirtschaftsamt die Überschwemmungsgebiete ermitteln, fortschreiben, auf Karten darstellen und den 
Kreisverwaltungsbehörden zum Zwecke der Information der Öffentlichkeit, der vorläufigen Sicherung oder der Festsetzung 
übermitteln. 4Die Wasserwirtschaftsämter stellen den Gemeinden hierzu geeignete, bei ihnen vorhandene Daten zur 
Verfügung. 

(2) 1Für die Ermittlung ist ein Hochwasserereignis zugrunde zu legen, das statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist 
(Bemessungshochwasser); für die Ermittlung des vom Bemessungshochwasser betroffenen Überschwemmungsgebiets 
kann, soweit eine genauere Ermittlung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich wäre, der Flächenumgriff 
auch auf Grund geeigneter Höhenangaben und früherer Hochwasserereignisse geschätzt werden. 2Für 
Wildbachgefährdungsbereiche ist das Bemessungshochwasser unter Berücksichtigung der wildbachtypischen Eigenschaften 
auf den Bereich mit signifikantem Hochwasserrisiko zu beziehen. 3Abweichend von Satz 1 gilt für Gewässer und 
Gewässerabschnitte im Wirkungsbereich von Stauanlagen, die den Hochwasserabfluss maßgeblich beeinflussen können, für 

die Ermittlung von Überschwemmungsgebieten jeweils ein gesondertes Bemessungshochwasser, das im Einzelfall auf der 
Grundlage der allgemein anerkannten Regeln der Technik von den wasserwirtschaftlichen Fachbehörden festgelegt wird. 

(3) 1Überschwemmungsgebiete im Sinn des § 76 Abs. 2 WHG und Wildbachgefährdungsbereiche müssen, die sonstigen 
Überschwemmungsgebiete können durch Rechtsverordnung festgesetzt werden. 2Nach früherem Recht festgesetzte 
Überschwemmungsgebiete gelten fort und sind gemäß Abs. 2 zu aktualisieren. 



 

(4) In der Rechtsverordnung kann für die Umwandlung von Dauergrünland in Ackerland ein Genehmigungsvorbehalt 
angeordnet werden, soweit dies zum Schutz vor Hochwassergefahren erforderlich ist; § 78a Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 WHG ist 
nicht anzuwenden. 

(5) Zur Vermeidung von Hochwassergefahren können von der Kreisverwaltungsbehörde durch Anordnungen für den 
Einzelfall gegenüber den Eigentümern und Nutzungsberechtigten der Grundstücke Verbote, Beschränkungen, 
Duldungspflichten und Handlungspflichten erlassen werden, wenn ein Überschwemmungsgebiet festgesetzt oder vorläufig 
gesichert ist. 

(6) Um einen schadlosen Hochwasserabfluss sicherzustellen, kann die Kreisverwaltungsbehörde in einem 
Überschwemmungsgebiet nach § 76 Abs. 1 WHG gegenüber den Eigentümern oder Nutzungsberechtigten der Grundstücke 
anordnen, Hindernisse zu beseitigen, Eintiefungen aufzufüllen, Maßnahmen zur Verhütung von Auflandungen zu treffen und 
die Grundstücke so zu bewirtschaften, dass ein Aufstau und eine Bodenabschwemmung möglichst vermieden werden. 

(7) Ist im Einzelfall bei baulichen Anlagen eine Erfüllung der Ausgleichspflicht für verlorengehenden Rückhalteraum nach § 
78 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a WHG nicht möglich, so können die Ausgleichsverpflichteten diese durch Beteiligung an der 
Maßnahme einer öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaft zur Hochwasserrückhaltung im Gemeindegebiet erfüllen, soweit 
die öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaft zustimmt; § 13 Abs. 2 Nr. 4 WHG gilt entsprechend. 


